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	Zweigpraxis oder Teilgemeinschaftspraxis - neue Versorgungsformen liegen im Trend

Neue Versorgungsformen werden immer populärer. Rund 40 Prozent der Niedergelassenen können sich vorstellen, neue Wege einzuschlagen
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Von Rebekka Höhl


Dabei scheinen die Orthopäden besonders kooperationsfreudig zu sein, vor allem wenn es um neue Versorgungsformen geht. Denn - wie eine gemeinsame Umfrage von "Ärzte Zeitung" und PVS/Die PrivatärztlichenVerrechnungsStellen zum Thema Vernetzung zeigt - zwei Drittel setzen auf die neuen Möglichkeiten. Ein Viertel der Orthopäden hält den Übergang in ein MVZ für den richtigen Zukunftsweg, 15 Prozent wollen an die Zweigpraxis ran. Wobei Mehrfachnennungen möglich waren.

Insgesamt glauben rund 40 Prozent der fast 3500 Umfrageteilnehmer, dass ihre Zukunft eher in Richtung neue Versorgungsformen geht. Dass das auch zum Teil die Allgemeinärzte betrifft, lässt sich aus folgenden Zahlen ablesen: 13 Prozent der teilnehmenden Allgemeinärzte sehen sich demnächst im MVZ, und sieben Prozent beschäftigen sich bereits mit dem Gedanken, eine Zweigpraxis zu gründen.

Trotzdem sind die anderen Fachgruppen, die 60 Prozent der Umfrageteilnehmer ausmachen, in Sachen Kooperation den Allgemeinärzten hin und wieder einen Schritt voraus. So sind HNO-Ärzte und Urologen ähnlich optimistisch, was Vernetzung angeht, wie die Orthopäden. Fast jeder fünfte HNO-Arzt will künftig etwa eine Zweigpraxis gründen, ähnlich stark filialisieren wollen sich sonst nur die Chirurgen. Die Urologen hingegen setzen vermehrt aufs MVZ, zumindest jeder Fünfte. Ein Viertel will zudem die Chancen der Berufsausübungsgemeinschaft nutzen, auch über Ortsgrenzen hinweg. Schließlich ermöglicht dies das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz seit 2007.

Das Spannende an der Berufsausübungsgemeinschaft: Jeder Arzt behält seine eigene Praxis, kann aber eben zusätzlich in der Praxis eines Kollegen Leistungen erbringen. So lassen sich mit geringem Kostenaufwand weitere Patienten gewinnen. Die gemeinsame Berufsausübung muss dabei allerdings im Vordergrund stehen. Nur ein rein vertraglicher Zusammenschluss mit Gewinnverteilung reicht nicht.

Ein Weg, der gerade für die Gynäkologen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, interessant zu sein scheint. Jeder Fünfte glaubt nämlich, sich künftig in Richtung Teilgemeinschaftspraxis oder Berufsausübungsgemeinschaft zu entwickeln. 11 Prozent wollen zudem Filialen bilden.

An Zweigpraxen denken übrigens auch die Pädiater: Für neun Prozent ein echtes Zukunftsthema, 15 Prozent planen zudem den Übergang ins MVZ. Dem MVZ scheinen aber auch die Internisten zugetan - 17 Prozent können sich vorstellen künftig ihre Patienten in einem MVZ zu versorgen.

Neue Versorgungsformen außerhalb vom MVZ

Teilgemeinschaftspraxen (TGP) sind Zusammenschlüsse von Ärzten zur gemeinsamen Behandlung von Patienten. Dabei ist die Zusammenarbeit auf ein bestimmtes Leistungsspektrum beschränkt. Die beteiligten Ärzte arbeiten weiter in ihren Praxen. Die TGP muss keine eigenen Räume haben. Als "überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft" kann sie in einer oder mehreren der beteiligten Praxen angesiedelt werden. Wobei auch Geräte und Personal gemeinsam genutzt werden können. Ausgeschlossen sind jedoch TGP mit Ärzten, die nur medizinisch-technische Leistungen auf Veranlassung der übrigen TGP-Mitglieder erbringen.

Berufsausübungsgemeinschaften sind im Prinzip nichts anderes als Gemeinschaftspraxen. Allerdings hat sich mit dem neuen Namen auch der Radius der möglichen Tätigkeit erweitert. Nun können Ärzte sich mit Kollegen zu einer Berufsausübungsgemeinschaft zusammentun, ohne ihre jeweiligen Praxisstandorte zusammenlegen zu müssen. Voraussetzung für eine solche überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft ist aber immer, dass die gemeinsame Berufsausübung im Vordergrund steht.

Die Zweigpraxis kann als Filiale der Hauptpraxis angesehen werden und ist eine weitere Möglichkeit außerhalb der Stammpraxis zu arbeiten. Das Reizvolle an der Zweigpraxis: Sie kann auch in einem anderen KV-Bezirk liegen. (reh)
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Zweigpraxen sind vor allem für viele Ärzte eine interessante Option, ihre Praxistätigkeit zu erweitern.








